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Messung inklusiver Entwicklungen in Schulen

Anne Piezunka/Cornelia Gresch/Christine Sälzer/Anna Kroth

Identifizierung von Schülerinnen und Schülern 
nach Vorgaben der UN-BRK in bundesweiten 
Erhebungen: Sonderpädagogischer 
Förderbedarf, sonderpädagogische Förderung 
oder besondere Unterstützung?

Zusammenfassung: Der Beitrag setzt sich mit der Frage auseinander, wie Schülerin-
nen und Schüler, die unter den Schutz der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
fallen, im Rahmen von bundesweiten Studien identifiziert werden können. Die Identifika-
tion ist notwendig, um einerseits die Umsetzung der UN-BRK überprüfen zu können und 
andererseits vertiefte Analysen dieser Schülergruppe vorzunehmen. Wir arbeiten mit drei 
Konzepten: ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘, ‚sonderpädagogische Förderung‘ so-
wie ‚besondere Unterstützung‘. Auf der Grundlage von bundesländerspezifischen Rege-
lungen, Erfahrungsberichten aus der Praxis sowie Definitionen aus der Theorie grenzen 
wir diese Konzepte voneinander ab. Anschließend beschreiben wir, wie diese Schüler-
gruppe derzeit in bundesweiten Studien erfasst wird und welche Schwierigkeiten sich aus 
diesen Erhebungsweisen ergeben. Der Beitrag schließt mit einer konkreten Empfehlung 
für die Erfassung, welche in ähnlicher Fassung bereits bei TIMSS, IQB-LV und NEPS um-
gesetzt wird.

Schlagworte: Inklusion, sonderpädagogische Förderung, Itementwicklung, Datenerhe-
bung, UN-Behindertenrechtskonvention

1. Einleitung1

Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (im Folgenden UN-BRK; Be-
auftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 2010) hat der 
Inklusionsforschung in Deutschland einen großen Schub gegeben. Daher wird diese 
Schülergruppe auch zunehmend in bundesweiten und internationalen Schulleistungs-
studien wie PISA („Programme for International Student Assessment“), IQB-LV („In-

1 Wir danken Michael Wrase, den Reviewer/-innen und Herausgeberinnen für hilfreiche Hin-
weise.
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stitut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen – Ländervergleich“) oder im NEPS 
(„National Educational Panel Study“) in den Blick genommen (vgl. Kuhl et al., 2015). 
Gerade bundesweite Studien stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung, da 
die Umsetzung von gemeinsamem Unterricht in den jeweiligen Ländern teilweise sehr 
unterschiedlich erfolgt. Systematische Unterschiede finden sich bereits bei den Krite-
rien, nach denen diese Schülergruppe offiziell in der amtlichen Statistik erfasst wird 
(z. B. Malecki, 2013). Beispielsweise erfassen manche Länder nur, ob Schülerinnen 
und Schüler einen ‚diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf‘ haben, wäh-
rend andere Länder alternativ oder ergänzend erfassen, ob sie sonderpädagogisch ge-
fördert werden.

Idealerweise werden diese Unterschiede zwischen den Ländern in bundesweiten Stu-
dien berücksichtigt (vgl. Gresch & Piezunka, 2015). Um diese Schülergruppe in Erhe-
bungen einbeziehen zu können, ist bislang jedoch noch nicht ausreichend erschlossen, 
wie sich die Länder in Bezug auf ihre rechtlichen Vorgaben voneinander unterscheiden. 
Beispielsweise gibt es Länder, in denen der Förderbedarf in der Schuleingangsphase 
nicht mehr diagnostiziert wird, weil die Schülerinnen und Schüler ohne Diagnose son-
derpädagogisch gefördert werden.

Um vertiefende Analysen über die Situation von Schülerinnen und Schülern, die un-
ter den Schutz der UN-BRK fallen, durchführen zu können, ist eine valide Identifikation 
dieser Gruppe eine grundlegende Voraussetzung. Eine verlässliche Erfassung ist auch 
aus bildungspolitischer Perspektive relevant, da Deutschland sich mit der Ratifizierung 
der UN-BRK nicht nur zu der Umsetzung von inklusivem Unterricht, sondern auch zum 
Monitoring der Umsetzung verpflichtet hat (Beauftragter der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen, 2010, Art. 24 und 33).

Die Möglichkeiten einer übergreifenden Identifikation von Schülerinnen und Schü-
lern, die unter den Anwendungsbereich der UN-BRK fallen (im Folgenden ‚UN-BRK-
Schülerinnen und -Schüler‘), stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags. Dieser 
setzt sich mit der Frage auseinander, wie UN-BRK-Schülerinnen und -Schüler unter 
Berücksichtigung der länderspezifischen Regelungen in bundesweiten Studien erfasst 
werden können.

Hierfür definieren wir zunächst den Begriff UN-BRK-Schülerinnen bzw. -Schüler 
und arbeiten drei Konzepte heraus, die bei der Identifikation dieser Schülergruppe be-
deutsam sind. Diese sind: (1) ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘, (2) ‚sonderpädago-
gische Förderung‘ und (3) ‚besondere Unterstützung‘. Darauf aufbauend analysieren 
wir die rechtlichen Grundlagen zu diesen Konzepten in den Ländern und nehmen auf 
der Basis von Erfahrungsberichten die Umsetzungspraxis in den Blick. Wir zeigen, in-
wiefern sich die Länder in Bezug auf ihre Konzepte von sonderpädagogischem Förder-
bedarf und sonderpädagogischer Förderung unterscheiden und inwiefern diese Unter-
schiede für die Identifizierung von UN-BRK-Schülerinnen und -Schülern bedeutsam 
sind. Anschließend beschreiben wir, wie UN-BRK-Schülerinnen und -Schüler derzeit in 
bundesweiten Studien erfasst werden und welche Schwierigkeiten sich jeweils aus die-
sen Erhebungsweisen ergeben (Abschnitt 3). Der Beitrag schließt mit einer konkreten 
Empfehlung für die Erfassung dieser Schülergruppe (Abschnitt 4), welche in ähnlicher 
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Fassung in aktuellen bzw. in zukünftigen Erhebungen von TIMSS, IQB-LV und NEPS 
umgesetzt wird.

2. Schülerinnen und Schüler, die unter den Schutz der UN-BRK fallen: 
Definitionen und Konzepte in Theorie und Praxis

Um die Umsetzung der UN-BRK überprüfen zu können, muss definiert werden, wann 
Schülerinnen und Schüler unter den Geltungsbereich der UN-BRK fallen. Nach Arti-
kel 1 Satz 2 bezieht sich der Begriff „Menschen mit Behinderungen“ auf Menschen, 
„die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ Die Präambel der 
UN-BRK verwendet dabei ein soziales Modell von Behinderung, welches davon aus-
geht, dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchti-
gungen und vorhandenen Barrieren in der Gesellschaft entsteht. Erste Hinweise darauf, 
wer in Deutschland im schulischen Kontext unter den Anwendungsbereich der UN-
BRK fällt, geben die landesrechtlichen Definitionen der sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkte sowie § 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Danach sind Schülerinnen 
und Schüler zu berücksichtigen, die aufgrund einer Beeinträchtigung über einen länge-
ren Zeitraum (mind. 6 Monate) sonderpädagogische Förderung benötigen (= UN-BRK-
Schülerinnen und -Schüler).

Im öffentlichen Diskurs zu schulischer Inklusion werden unterschiedliche Konzepte 
zur Beschreibung dieser Schülergruppe verwendet. Hierzu gehören insbesondere ‚son-
derpädagogischer Förderbedarf‘ und ‚sonderpädagogische Förderung‘. Darüber hinaus 
gibt es Kinder, die zwar keine gezielt ‚sonderpädagogische‘ Unterstützung benötigen, 
allerdings aufgrund einer zugeschriebenen Behinderung nach den Sozialgesetzbüchern 
zusätzliche Hilfestellung im Schulkontext benötigen und somit ebenfalls in den Gel-
tungsbereich der UN-BRK fallen. Wirft man einen Blick auf die rechtlichen Definitio-
nen, die bildungswissenschaftliche Literatur und die Umsetzungspraxis wird deutlich, 
dass aktuell keine einheitlichen und klaren Abgrenzungen zwischen den Begriffen vor-
liegen. Im Folgenden stellen wir die Konzepte vor und spezifizieren sie.

2.1 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Die Kultusministerkonferenz (KMK) definiert sonderpädagogischen Förderbedarf fol-
gendermaßen:

Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen anzunehmen, 
die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, 
dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstüt-
zung nicht ausreichend gefördert werden können. (KMK, 1994, S. 5)
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Die KMK (1994) nennt folgende acht Förderbereiche: (1) Lernen; (2) Sprache; (3) emo-
tionale und soziale Entwicklung; (4) geistige Entwicklung; (5) körperlich-motorische 
Entwicklung; (6) Hören; (7) Sehen und (8) lang andauernde Erkrankungen. Dabei ist 
es möglich, dass Kinder mehreren Förderbereichen zugeordnet werden. Diese KMK-
Definition zu sonderpädagogischem Förderbedarf ist sehr offen gehalten und führt da-
her nur wenig weiter in der Frage, welche Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf 
aufweisen. Kurz zusammengefasst besagt die KMKDefinition, dass ein Kind Förder-
bedarf hat, wenn es Förderung benötigt. Diese Definition ist aufgrund ihrer tautologi-
schen Formulierung seit Langem in der Kritik (Bleidick, Rath & Schuck, 1995, S. 254). 
Es bleibt unklar, wodurch sich ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung ergibt. 
Auch deshalb verstehen manche Eltern und Lehrkräfte in ihrem Alltag unter ‚sonder-
pädagogischem Förderbedarf‘ auch Teilleistungsstörungen, wie Lese-Rechtschreib-
Schwächen, oder Hochbegabung. Diese fallen jedoch nicht unter die KMKDefinition 
von sonderpädagogischem Förderbedarf.

In der Praxis wird sonderpädagogischer Förderbedarf im Rahmen eines amtlichen 
Feststellungsverfahrens diagnostiziert. Die Feststellungsverfahren unterscheiden sich 
zwischen den Ländern (siehe Sälzer, Gebhard, Müller & Pauly, 2015), es sind jedoch 
stets eine sonderpädagogische Fachkraft und eine Lehrkraft der Schülerin oder des 
Schülers beteiligt. Bei der Diagnostik werden der Förderort des Kindes (Regel- oder 
Förderschule), der Förderbereich sowie Art und Umfang der sonderpädagogischen För-
derung ermittelt. Neben der Bestimmung von Förderzielen dient das Feststellungsver-
fahren auch als Grundlage, um der Einzelschule schülerbezogene Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen. ‚Sonderpädagogischer Förderbedarf‘ wird deshalb im Folgenden als 
Label verstanden, das Schülerinnen und Schüler nach der Durchführung eines amtli-
chen Diagnoseverfahrens erhalten.

2.2 Sonderpädagogische Förderung

Schülerinnen und Schüler, bei denen in einem amtlichen Verfahren ein ‚sonderpädago-
gischer Förderbedarf‘ festgestellt wurde, haben Anspruch auf ‚sonderpädagogische För-
derung‘. Jedoch besteht bei dem Konzept ‚sonderpädagogische Förderung‘ kein Kon-
sens darüber, was unter dieser Art der Förderung zu verstehen ist (und was nicht). Auch 
gibt es in der Literatur aktuell keine einheitliche Definition von ‚sonderpädagogischer 
Förderung‘. Traditionell wird ‚sonderpädagogische Förderung‘ an dem Kriterium fest-
gemacht, durch wen die Förderung erfolgt. Demnach wird ‚sonderpädagogische För-
derung‘ stets durch eine sonderpädagogische Fachkraft realisiert (vgl. Boban & Hinz, 
2008, S. 410). Gespräche mit pädagogischen Fachkräften haben jedoch gezeigt, dass 
in der Praxis auch die Unterstützung durch Schulassistenz oder therapeutische Fach-
kräfte sowie bestimmte Formen der individuellen Förderung durch Regellehrkräfte 
als ‚sonderpädagogische Förderung‘ verstanden werden können (vgl. Gresch & Pie-
zunka, 2015). Im Folgenden grenzen wir den diagnostizierten ‚sonderpäd agogischen 
Förderbedarf‘ als Label von der konkreten Fördermaßnahme ‚sonderpädagogische För-
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derung‘ ab. Des Weiteren verstehen wir unter der Maßnahme ‚sonderpädagogische 
Förderung‘ eine Förderung im direkten Kontakt mit dem Kind, z. B. in Einzelgruppen-
arbeit oder Kleingruppensettings, die über einen Zeitraum von mindestens sechs Mo-
naten2 erfolgt. Diese muss von einer sonderpädagogischen Fachkraft geleistet werden. 
Wir legen hier den Fokus auf diese Art von Maßnahmen, da es uns darum geht, ein-
zelne Schülerinnen und Schüler zu identifizieren. Nichtsdestotrotz ist ‚sonderpädago-
gische Förderung‘ ein breites Konzept, das auch Maßnahmen umfasst, die nicht (nur) 
im direkten Kontakt mit dem Kind stattfinden, wie z. B. Beratung von Eltern oder Lehr-
kräften (vgl. Heimlich, 2013).

2.3 Besondere Unterstützung

Neben der Förderung durch eine sonderpädagogische Fachkraft gibt es noch andere 
Formen der Unterstützung im schulischen Alltag, die anderweitig realisiert werden. 
Dies können Assistenztätigkeiten im schulischen Alltag sein, wie z. B. Unterstützung 
beim Essen oder Toilettengang, aber auch Förderung durch Pädagoginnen und Pädago-
gen, die nicht sonderpädagogische Qualifikationen aufweisen. Maßnahmen wie diese 
werden im Folgenden unter dem Begriff der besonderen Unterstützung erfasst. Inner-
halb dieses Konzepts sind zwei Formen zu unterscheiden: a) besondere Unterstützung 
(mind. 6 Monate) durch Pädagoginnen und Pädagogen in Einzel- oder Kleingruppenset-
tings und b) besondere Unterstützung aufgrund einer Behinderung nach SGB VIII oder 
XII, z. B. Assistenztätigkeiten im schulischen Alltag.

Die erste Form bezieht sich auf Unterstützung in Einzelgruppen- oder Kleingrup-
pensettings durch diverse Akteure, z. B. durch Erzieherinnen und Erzieher. Diese Form 
der Förderung ähnelt in der Praxis oft Formen von ‚sonderpädagogischer Förderung‘, 
jedoch wird sie nicht durch eine sonderpädagogische Fachkraft durchgeführt. Für diese 
Unterstützungsform gibt es keine rechtlichen Regelungen auf Länder- und Bundes-
ebene. Erfahrungsberichte aus der Praxis zeigen jedoch, dass diese Art der Förderung 
häufig realisiert wird, wenn zu wenig Ressourcen vorhanden sind, um ‚sonderpädago-
gische Förderung‘ durchzuführen. Im Folgenden wird sie als ‚besondere Unterstützung 
durch pädagogisches Personal‘ bezeichnet.

Die zweite Unterstützungsform bezieht sich auf lebenspraktische Bereiche. Sie wird 
nicht über die Ressourcen für ‚sonderpädagogische Förderung‘ finanziert, sondern ist 
über die Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII oder über die Jugendhilfe nach § 35 
SGB VIII geregelt und somit rechtlich auf Bundesebene verankert. Hierbei kann es sich 
um therapeutische Maßnahmen handeln, z. B. in Logopädie, aber auch um Assistenztä-
tigkeiten, z. B. durch Integrationshelferinnen oder -helfer. Die Unterstützung ist direkt 
an den Behinderungsbegriff gekoppelt, der in den beiden Gesetzen zu Grunde gelegt 

2 Die Angabe 6 Monate wurde in Anlehnung an die Behinderungsdefinition nach § 2 SGB IX 
gewählt.
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wird.3 Deshalb definieren wir diese zweite Unterstützungsform im Folgenden als ‚be-
sondere Formen der Unterstützung aufgrund einer Behinderung‘ – also als eine Form 
der Unterstützung, die über SGB VIII oder SGB XII geregelt ist.

2.4 Zur Umsetzungspraxis in den Ländern

Während das Konzept der ‚besonderen Unterstützung‘ auf Bundesebene bzw. auf Bun-
desländerebene gar nicht geregelt ist, werden die beiden Konzepte ‚sonderpädagogi-
scher Förderbedarf‘ sowie ‚sonderpädagogische Förderung‘ auf Bundesländerebene 
geregelt. In der wissenschaftlichen Literatur und in der Praxis werden die Konzepte 
‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ und ‚sonderpädagogische Förderung‘ häufig syn-
onym verwendet (vgl. KMK, 2011). Eine synonyme Verwendung impliziert, dass alle 
Kinder, die sonderpädagogisch gefördert werden, einen diagnostizierten sonderpädago-
gischen Förderbedarf aufweisen. Die Auseinandersetzung mit den rechtlichen Regelun-
gen und der Umsetzungspraxis in den Ländern zeigt jedoch, dass die beiden Konzepte 
voneinander zu unterscheiden sind. In diesem Abschnitt zeigen wir, welche Konsequen-
zen sich aus der Analyse der rechtlichen Regelungen für die Identifikation der Schüler-
gruppe ergeben. Dazu haben wir in einem ersten Schritt für alle Länder die relevanten 
Gesetzesvorlagen zu ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘ und ‚sonderpädagogischer 
Förderung‘, wie z. B. Schulgesetze der Länder sowie Verordnungen zu ‚sonderpädago-
gischer Förderung‘, gesichtet und systematisiert. Der Fokus der Systematisierung lag 
auf zwei Fragestellungen: Erstens, inwiefern Schülerinnen und Schüler auch ohne ein 
amtlich durchgeführtes Feststellungsverfahren ‚sonderpädagogische Förderung‘ erhal-
ten können und zweitens, ab welcher Klassenstufe ein amtliches Feststellungsverfahren 
in den Förderbereichen Lernen, emotionale-soziale Entwicklung und Sprache (LES) 
durchgeführt werden kann. Der Fokus lag auf diesen Förderbereichen, da die Mehrheit 
aller Schülerinnen und Schüler mit ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘ einen dieser 
drei Förderbereiche aufweist (ca. 65 %) und es hier in den letzten Jahren viele rechtli-
che Veränderungen gab. Auf Grundlage dieser Informationen haben wir geprüft, ob die 
Schülergruppe mit ‚diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf‘ die gleiche 
Gruppe ist wie diejenige, die sonderpädagogisch gefördert wird, und inwiefern sich die 
Länder in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung unterscheiden. Die Ergebnisse dieser 
Ausarbeitung wurden in einem zweiten Schritt von den Ministerien der jeweiligen Län-
der verifiziert und ggf. ergänzt.

Die Ergebnisse sind unter Einbeziehung der jeweiligen Quellen in Tabelle 1 darge-
stellt. Grundsätzlich ist bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen, dass die 
Praxis in den Ländern von den rechtlichen Vorgaben abweichen kann, z. B. in Modell-

3 Die Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII orientiert sich an der Definition von Behinderung 
nach § 2 Abs. 1 des SGB IX. Die Jugendhilfe nach § 35 SGB VIII basiert auf der dort in § 35a 
SGB VIII formulierten Definition von seelischer Behinderung.
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projekten. Falls hierzu Informationen vorhanden waren, wurden diese in der Tabelle als 
Zusatzinformationen ergänzt.

Die Analyse der länderspezifischen Regelungen zeigt, dass ‚sonderpädagogische 
Förderung‘ in einigen Ländern auch ohne das Label ‚diagnostizierter sonderpädagogi-
scher Förderbedarf‘ möglich ist: In 13 Ländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) ist dies – ausgehend von 
der rein rechtlichen Grundlage – theoretisch umsetzbar. In den anderen drei Ländern 
(Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen) kann hingegen ‚sonderpädagogi-
sche Förderung‘ nur auf Grundlage eines Feststellungsverfahrens erfolgen.

‚Sonderpädagogische Förderung‘ ist aus zwei Gründen in manchen Ländern ohne 
Feststellungsverfahren möglich: Erstens gibt es Länder, die es für sinnvoll erachten, 
im Einzelfall präventiv tätig zu werden, um einen späteren Förderbedarf zu vermeiden. 
Des Weiteren findet ‚sonderpädagogische Förderung‘ ohne Feststellungsverfahren statt, 
weil manche Länder das Feststellungsverfahren in bestimmten Förderbereichen, insbe-
sondere in den Förderbereichen LES, nicht ab der ersten Jahrgangsstufe, sondern erst 
später durchführen (Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen). Demnach können schülerbezogene Ressour-
cen erst später beantragt werden, und die Förderung von bestimmten Förderbereichen 
wird ab der ersten Jahrgangsstufe über pauschale Ressourcen, die kein Feststellungs-
verfahren benötigen, finanziert. Darüber hinaus zeigen Erfahrungsberichte aus der Pra-
xis, dass ein Kind auch das Label ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ aufweisen kann, 
ohne entsprechende sonderpädagogische Förderung zu erhalten. Praktisch ist dies bei-
spielsweise der Fall, wenn die Diagnose erst nach der Ressourcenzuweisung für ein 
Schuljahr erfolgt und das Kind entsprechend für einige Monate keine ergänzende För-
derung erhält.

Zwischen den drei Konzepten ‚diagnostizierter sonderpädagogischer Förderbedarf‘, 
,sonderpädagogische Förderung‘ sowie ‚besondere Unterstützung aufgrund einer Be-

Sonderpädagogischer   
Förderbedarf 

Sonderpädagogische 
Förderung 

41
Besondere 

Unterstützung 

2

3

5

6

Abb. 1: ‚Diagnostizierter sonderpädagogischer Förderbedarf‘, ,sonderpädagogische Förderung‘ 
und ‚besondere Unterstützung aufgrund einer Behinderung‘
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hinderung‘ gibt es in der Praxis diverse Überschneidungen4, wie modellhaft in Abbil-
dung 1 skizziert: (1) Es gibt Kinder, bei denen zwar ein ‚sonderpädagogischer Förder-
bedarf‘ diagnostiziert wurde, die aber aufgrund fehlender Ressourcen an der jeweiligen 
Schule keine ‚sonderpädagogische Förderung‘ erhalten. (2) Kinder mit der Diagnose 
‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ erhalten die im Rahmen des Verfahrens festgelegte 
Förderung, sie können (3) aber auch ohne entsprechendes Label sonderpädagogisch 
gefördert werden. Diese Gruppe gibt es aufgrund der länderspezifischen Regelungen 
nicht in allen Ländern. Darüber hinaus können (4) Kinder weitere über SGB VIII oder 
SGB XII geregelte Unterstützung und aufgrund einer Diagnose ‚sonderpädagogische 
Förderung‘ erhalten. Andere Kinder erhalten (5) die Unterstützung aufgrund der SGB-
Regelungen und werden ohne das Label ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ sonder-
pädagogisch gefördert oder sie erhalten (6) ‚nur‘ besondere (und nicht sonderpädagogi-
sche) Unterstützung aufgrund einer Behinderung.

Weitere Unterschiede zwischen den Ländern gibt es in Bezug auf Kinder mit autis-
tischem Verhalten. In manchen Ländern ist dies ein eigener Förderbereich, der mit an-
deren Förderbereichen kombiniert werden kann (vgl. Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport Brandenburg, 2013), in anderen Ländern ist autistisches Verhalten jedoch an-
deren Förderbereichen zugeordnet (vgl. Gresch, Piezunka & Solga, 2014, S. 13). Im fol-
genden Abschnitt stellen wir dar, wie Kinder und Jugendliche, die unter den Schutz der 
UN-BRK fallen, in verschiedenen Schulleistungsstudien identifiziert werden.

3. Die Erfassung von UN-BRK-Schülerinnen und -Schülern 
in bundesweiten Studien

In Deutschland werden regelmäßig vergleichende Schulleistungsstudien, wie PISA, 
NEPS und der IQB-LV, durchgeführt. Im Folgenden beschreiben wir exemplarisch, wie 
Schülerinnen und Schüler, die unter dem Schutz der UN-BRK stehen, in den Studien 
PISA, NEPS sowie dem IQB-LV erfasst werden. Allen diesen Studien gemeinsam ist je-
doch, dass Schulen aus allen 16 Bundesländern beteiligt sind. PISA wurde als Beispiel 
für eine international vergleichende Studie ausgewählt, die ebenso wie der IQB-LV 
unter bundesweiter Beteiligung durchgeführt wird. Bis einschließlich PISA 2006 wa-
ren beide Studien als PISA-I (PISA-International) und PISA-E (PISA-Erweiterung für 
einen Vergleich der deutschen Bundesländer) gekoppelt; seit 2009 werden PISA und der 
IQB-LV als separate Studien koordiniert. Das NEPS steht exemplarisch für ein large-
scale assessment mit Längsschnittdesign, das zudem mit Anpassungen der Testsituation 
und -instrumente arbeitet, die in PISA und dem IQB-LV fehlen. Die Auswahl der Stu-
dien ergibt sich daraus, dass die Autorinnen bei der Itementwicklung der Studien maß-
geblich beteiligt sind bzw. waren.

4 Da es keine Daten zu den jeweiligen Konzepten gibt, können keine Aussagen darüber ge-
macht werden, wie die zahlenmäßige Verteilung zwischen den Gruppen ist.
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In allen erwähnten Studien wird (inzwischen) vor der Testung der Schülerinnen und 
Schüler eine sogenannte Schülerteilnahmeliste als tabellarisches Erhebungsinstrument 
eingesetzt. Auf der Liste macht eine Lehrkraft bzw. der sogenannte Schulkoordina-
tor Angaben über den demographischen Hintergrund der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler. Die Schülerteilnahmeliste bietet die Möglichkeit, UN-BRK-Schülerinnen und 
Schüler zu identifizieren.

3.1 PISA

Im Rahmen der PISA-Studie wird in jedem teilnehmenden Bildungssystem eine reprä-
sentative Stichprobe von fünfzehnjährigen Schülerinnen und Schülern gezogen. Die in-
ternationale Vergleichbarkeit setzt also voraus, dass Deutschland sich bundesweit an 
PISA beteiligt und Schülerinnen und Schüler aus allen 16 Bundesländern die Tests und 
Fragebögen bearbeiten. Die PISA-Studie basiert damit auf einer Zufallsstichprobe von 
Schulen, welche die Sekundarschullandschaft im jeweiligen Staat abbildet. Innerhalb 
der an PISA teilnehmenden Schulen werden die Schülerinnen und Schüler zufällig für 
die Teilnahme ausgewählt (Heine, Sälzer, Borchert, Sibbems & Mang, 2013). In einigen 
der gezogenen Regelschulen gehören auch Schülerinnen und Schüler mit diagnostizier-
tem sonderpädagogischem Förderbedarf zur Schülerschaft. Die Erfassung eines sonder-
pädagogischen Förderbedarfs geschieht im Rahmen von PISA ausschließlich über die 
Schülerteilnahmeliste, die vom Schulkoordinator ausgefüllt wird.

Konkret wird der Schulkoordinator in einem Manual angewiesen, auf der Schüler-
teilnahmeliste einen Code für „beeinträchtigte Testfähigkeit“ einzutragen, wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf 
hat oder aus anderen Gründen den PISA-Test nicht ohne fremde Hilfe bearbeiten kann. 
Insofern sind die Begriffe ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ und „beeinträchtigte 
Testfähigkeit“ in PISA konzeptuell nicht vollständig abzugrenzen, wie im nächsten Ab-
schnitt detailliert erläutert wird.

Die Berücksichtigung unterschiedlicher Förderschwerpunkte ist in PISA grundsätz-
lich vorgesehen, allerdings ist die Unterscheidung zwischen den Schwerpunkten mit 
der Gliederung in (1) „körperliche Beeinträchtigungen“, (2) „geistige Beeinträchtigun-
gen“ (dazu gehören kognitive, verhaltensbasierte oder emotionale Beeinträchtigungen) 
sowie (3) „unzureichende Kenntnis der Testsprache“ sehr grob gehalten. Neben diesen 
Förderschwerpunkten gelten für die Teilnahme an der PISA-Studie mehrere Kriterien 
der Testfähigkeit: (1) Der PISA-Test muss selbstständig ohne fremde Hilfe bearbeitet 
werden können, (2) es müssen ausreichende Kenntnisse der Testsprache vorliegen und 
(3) die Schülerin bzw. der Schüler muss mindestens ein Jahr in der Testsprache unter-
richtet worden sein. Zwischen der Definition des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
und den Kriterien für eine Teilnahme an PISA besteht also eine inhaltliche Überlap-
pung: Die unzureichende Kenntnis der Testsprache wird als Förderbedarf und zugleich 
als Ausschlussgrund („beeinträchtigte Testfähigkeit“) eingeordnet, und sobald eine kör-
perliche oder geistige Beeinträchtigung eine Schülerin oder einen Schüler daran hin-
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dert, die PISA-Unterlagen ohne fremde Hilfe zu bearbeiten, wird von einer Teilnahme 
an PISA abgesehen.

Die Schulkoordinatorin bzw. der Schulkoordinator trägt auf der Schülerteilnahme-
liste für jeden Schüler einen Code ein, anhand dessen gegebenenfalls ein sonderpäd-
agogischer Förderbedarf und ein mögliches Ausschlusskriterium vermerkt werden. Bei-
spielsweise erhält ein Schüler mit körperlichen Beeinträchtigungen, die jedoch seine 
Testfähigkeit nicht einschränken, den Code 1 in der Spalte Sonderpädagogischer För-
derbedarf sowie keinen Code in der Spalte Nichtteilnahme, da der Teilnahme an PISA 
nichts im Wege steht. Auf diese Weise können in PISA Schülerinnen und Schüler mit 
einem sonderpädagogischen Förderbedarf identifiziert werden, die in einer allgemein-
bildenden Schule unterrichtet werden.

3.2 NEPS

Beim NEPS (vgl. Blossfeld, Roßbach & Maurice, 2011) handelt es sich um ein Projekt, 
welches anhand verschiedener inhaltlich verknüpfter Längsschnittstudien die Bildungs-
verläufe und Kompetenzentwicklung von der frühen Kindheit bis ins hohe Erwach-
senenalter in Deutschland untersucht. Es gibt verschiedene bundesweit repräsentative 
Startkohorten (Neugeborene, Kindergarten, Klasse 5, Klasse 9, Studierende und Erwach-
sene), bei denen in regelmäßigen Abständen Befragungen und Kompetenzmessungen 
durchgeführt werden. Die Erhebungen an Schulen erfolgten für die unterschiedlichen 
Startkohorten zu unterschiedlichen Zeitpunkten (die ursprüngliche Kindergartenko-
horte befindet sich beispielsweise inzwischen in der Grundschule), die Erhebungsin
strumente wurden somit vielfach und für unterschiedliche Klassenstufen eingesetzt und 
teilweise grundlegend überarbeitet (für eine detaillierte Übersicht vgl. Gresch et al., 
2014, im Anhang B). In den ersten Erhebungen wurden die Informationen rund um den 
‚sonderpädagogischen Förderbedarf‘ über die Eltern der jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler erhoben. Gefragt wurde insbesondere, ob ein sonderpädagogi sches Gutachten 
zum Förderbedarf vorliegt. Im Falle eines Gutachtens wurde erfasst, ob eine Förderung 
durch eine/n Sonderpädagog/in stattfindet und welcher Förderschwerpunkt festgestellt 
wurde. Die Informationen liegen allerdings aufgrund der geringen Teilnahme der El-
tern nur für knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler vor. In neueren Erhebungen 
(seit 2012) wird deshalb ebenfalls die Schülerteilnahmeliste zur Erfassung des ‚sonder-
pädagogischen Förderbedarfs‘ eingesetzt. Hier wird erfasst, ob ein Schüler bzw. eine 
Schülerin diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf aufweist. Unterschie-
den werden fünf Förderschwerpunkte: „Lernen“, „Sprache“, „Emotionale und soziale 
Entwicklung“, „Autismus“ sowie „Sonstiger Schwerpunkt“. 2015 wurde die Schüler-
teilnahmeliste überarbeitet.5

5 Da die Autorinnen dieses Artikels an der Itementwicklung beteiligt waren, wurden die Emp-
fehlungen (s. Abschnitt 4) berücksichtigt.
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3.3 IQB-Ländervergleich

Der IQB-LV basiert auf einer repräsentativen Stichprobe von Schülerinnen und Schü-
lern der 3. und 9. Jahrgangsstufe an Regelschulen in Deutschland. Die Identifikation 
von Schülerinnen und Schülern, die unter den Schutz der UN-BRK fallen, erfolgt über 
die Schülerteilnahmeliste. Wir beschreiben nun die Fragebogenitems zu UN-BRK-
Schülerinnen und -Schülern aus den Ländervergleichsstudien 2011 und 2012. In diesen 
Jahren wurde erhoben, ob die getesteten Schülerinnen und Schüler einen ‚sonderpäd-
agogischen Förderbedarf‘ haben. Es wurde nicht spezifisch gefragt, ob der Förderbe-
darf in einem amtlichen Feststellungsverfahren diagnostiziert wurde oder ob die Schü-
lerinnen und Schüler eine entsprechende Förderung erhalten. Aufgrund dieser Offenheit 
der Itemformulierung umfasst die Schülergruppe, für welche der IQB-Ländervergleich 
einen ‚sonderpädagogischen Förderbedarf‘ identifiziert, sowohl Schüler, bei denen ein 
‚diagnostizierter sonderpädagogischer Förderbedarf‘ besteht, als auch Schüler, die keine 
entsprechende Diagnose haben, bei denen jedoch in den Augen der Lehrkräfte ein ‚son-
derpädagogischer Förderbedarf‘ besteht. Es wurden sieben sonderpädagogische Förder-
schwerpunkte erfasst: „Emotionale und soziale Entwicklung“, „Geistige Entwicklung“, 
„Körperliche und motorische Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“, „Lernen“ und „Spra-
che“. Darüber hinaus gab es die Antwortkategorien „förderschwerpunktübergreifend“ 
und „Förderbedarf ist keinem Schwerpunkt zugeordnet“. Zusätzlich wurde erhoben, ob 
Schülerinnen und Schüler, die einen ‚sonderpädagogischen Förderbedarf‘ haben, in Be-
zug auf die Rahmenlehrpläne zielgleich oder zieldifferent unterrichtet werden. Für den 
Ländervergleich 2015 wurde das Erhebungsinstrument, mit dem auch UN-BRK-Schü-
lerinnen und Schüler identifiziert werden, grundlegend überarbeitet.6

3.4 Zwischenfazit

Diese Übersicht an ausgewählten Erhebungsinstrumenten zeigt, wie vielfältig die For-
mate sind, anhand derer UN-BRK-Schülerinnen und -Schüler in bundesweiten Studien 
identifiziert werden. Zwar liegt der Schwerpunkt bei allen Studien auf ‚sonderpädago-
gischem Förderbedarf‘, bei PISA kommen allerdings zusätzlich Kinder mit sonstigen 
Beeinträchtigungen hinzu, bei NEPS ist es nur der ‚diagnostizierte sonderpädagogische 
Förderbedarf‘ und bei IQB-LV bleibt offen, auf welcher Grundlage der angegebene För-
derbedarf basiert. In allen drei Studien wird die Gruppe der Schülerinnen und Schüler 
ohne Feststellungsverfahren, die jedoch trotzdem sonderpädagogisch gefördert werden, 
systematisch ausgeschlossen (vgl. Abb. 1, „Gruppe 3“). Darüber hinaus müssten in Be-
zug auf die UN-BRK auch Kinder berücksichtigt werden, die keine explizit ‚sonderpäd-
agogische Förderung‘ benötigen, aber andere Formen der ‚besonderen Unterstützung 

6 Da die Autorinnen dieses Artikels an der Itementwicklung beteiligt waren, wurden die Emp-
fehlungen (s. Abschnitt 4) berücksichtigt.
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aufgrund einer Behinderung‘ nach SGB VIII oder SGB XII erhalten. Diese werden bis-
lang in der Regel nicht erfasst.

Vor dem Hintergrund der Ausführungen in Abschnitt 2 ist durch die bislang verwen-
deten Erhebungsinstrumente die Gruppe der UN-BRK-Schülerinnen und -Schüler un-
zureichend repräsentiert.

4. Empfehlungen für zukünftige Erhebungsinstrumente

4.1 Vorgaben aus Theorie und Praxis

Sonderpädagogischer Förderbedarf
Der ‚sonderpädagogische Förderbedarf‘ ist als Ergebnis eines amtlichen Feststellungs-
verfahrens nicht zu verwechseln mit einer subjektiven Einschätzung durch Lehrkräfte. 
Zudem bedarf es hier einer Eingrenzung auf die von der KMK formulierten Förder-
bereiche und somit einer Abgrenzung von Teilleistungsstörungen oder Hochbegabung. 
Neben den allgemein anerkannten Förderbereichen der KMK (1994) ist aufgrund der 
bundesländerspezifischen Regelungen auch „autistisches Verhalten“ als spezifischer 
Förderbedarf zu erfassen. Die Feststellung eines Förderbedarfs kann mit der Abfrage 
des Förderbereichs verknüpft werden, da bei der Durchführung eines Feststellungsver-
fahrens in der Regel festgelegt wird, in welchem Bereich Förderbedarf besteht. Da man-
che Kinder mehrere Förderbedarfe aufweisen, sollten in einem Erhebungsinstrument 
Mehrfachantworten ausdrücklich möglich sein.

Sonderpädagogische Förderung
Da in der Praxis keine einheitliche Trennung zwischen ‚sonderpädagogischem Förder-
bedarf‘ und ‚sonderpädagogischer Förderung‘ vorliegt, sollte sich die Unterscheidung 
zwischen dem Label und der konkreten Fördermaßnahme auch in der Formulierung 
wiederfinden. Dies kann berücksichtigt werden mittels eines Hinweises, dass ‚sonder-
pädagogische Förderung‘ auch ohne den Status des ‚diagnostizierten sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs‘ möglich ist.

Explizit sollte erwähnt werden, dass beim Format der Schülerteilnahmeliste der Fo-
kus auf der Identifikation einzelner Schülerinnen und Schüler liegt und dementspre-
chend Fördermaßnahmen wie Beratung von Eltern usw. nicht erhoben werden, sondern 
nur Maßnahmen unmittelbar am Kind, also in Einzel- oder Kleingruppensettings. Des 
Weiteren empfehlen wir nur die Erfassung langfristiger Fördermaßnahmen, z. B. über 
sechs Monate, da beispielsweise Fördermaßnahmen über ein bis zwei Wochen in Bezug 
auf die UN-BRK nicht relevant sind.

Besondere Unterstützung
Abschließend empfiehlt es sich weitere Fördermaßnahmen zu erfassen, die entweder 
durch Assistenz (auch Schulbegleitung oder Integrationshelferinnen und Integrations-
helfer genannt) oder durch therapeutische Fachkräfte durchgeführt werden und über 
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SGB VIII oder SGB XII geregelt sind. Auch diese fallen in den Anwendungsbereich 
der UN-BRK und sind daher Teil des hier empfohlenen Erhebungsinstruments. Hier-
für wird das Konzept der ‚besonderen Unterstützung aufgrund einer Behinderung‘ ver-
wendet. Neben dieser ist als weitere Maßnahme noch ‚besondere Unterstützung durch 
päd agogisches Personal‘ zu nennen: Im Rahmen von Schulhospitanzen wurde deut-
lich, dass auch immer mehr Pädagogen, die nicht speziell sonderpädagogisch ausgebil-
det wurden, Kinder in Einzel- oder Kleingruppensettings regelmäßig individuell för-
dern. Dies können sowohl weitere Lehrkräfte als auch anderes pädagogisches Personal 
sein, wie beispielsweise Erzieherinnen oder Erzieher. Die Erfassung jener Informatio-
nen, wie die über das SGB geregelte Unterstützung sowie Unterstützung durch Fach-
kräfte ohne eine sonderpädagogische Qualifikation, stellt eine wertvolle Grundlage für 
weiterführende Forschung zu Art und Umfang jener Fördermaßnahmen dar. Sie sollte 
aus Gründen der Vollständigkeit ebenfalls berücksichtigt werden, wenngleich ‚beson-
dere Unterstützung durch pädagogisches Personal‘ nicht explizit für die Identifikation 
von UN-BRK-Schülerinnen und -Schülern notwendig ist.

Zwar sind die beiden Konzepte der ‚sonderpädagogischen Förderung‘ und ‚beson-
deren Unterstützung‘ inhaltlich voneinander abzugrenzen, da sie sich in Bezug auf ver-
antwortliche Träger, rechtliche Verankerung, Finanzierung und durchführende Akteure 
unterscheiden; aus forschungspragmatischen Gründen (möglichst wenig Fragen aus 
Rücksicht gegenüber den Befragten) bietet es sich allerdings an, ‚sonderpädagogische 
Förderung‘ als eine Form der ‚besonderen Unterstützung‘ aufzuführen.

4.2 Empfehlungen für ein Erhebungsinstrument

Unsere konkrete Empfehlung für ein Erhebungsinstrument ist dargestellt in Abbildung 
2. Im Mittelpunkt stehen zwei Fragen, die möglichst durch die Klassenlehrkraft für 
alle Schülerinnen und Schüler beantwortet werden sollten: (1) Die Frage, ob ein Schü-
ler/eine Schülerin einen ‚diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf‘ aufweist 
und (2) ob dieser Schüler bzw. diese Schülerin eine ‚besondere Form der Unterstüt-
zung‘ erhält. Bei der zweiten Frage wird über die Antwortkategorien zudem differen-
ziert zwischen ‚sonderpädagogischer Förderung‘ (s. Item zu ‚besonderer Unterstüt-
zung‘, Antwortkategorie 1), ‚besonderer Unterstützung durch pädagogisches Personal‘ 
(s. ebd., Antwortkategorie 2) und ‚besonderer Unterstützung aufgrund einer Behinde-
rung‘ (s. ebd., Antwortkategorie 3 und 4).

Dieses Instrument ermöglicht die bundesweite Identifikation von UN-BRK-Schü-
lerinnen und Schülern unter Einbeziehung der jeweiligen länderspezifischen (rechtli-
chen) Gegebenheiten. Gerade durch die separate Erhebung von beiden Konzepten – dem 
‚diagnostizierten sonderpädagogischem Förderbedarf‘ und der ‚sonderpädagogischen 
Förderung‘ – können auch Fördermaßnahmen erfasst werden, die nicht auf einem Fest-
stellungsverfahren beruhen. Zudem kann auch analysiert werden, inwiefern es in Bezug 
auf die empirische Verteilung praktische Unterschiede zwischen den Konzepten gibt, 
die theoretisch vorab nicht vermutet wurden.
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Item zu „diagnostiziertem sonderpädagogischem Förderbedarf“

Frage: Hat der oder die Schüler_in einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf ?

Legende: „Ein diagnostizierter sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, wenn in einem amtlichen 
Feststellungsverfahren ein Gutachten erstellt wurde. Schüler_innen, die ausschließlich eine Teilleistungs-
störung (z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche, Legasthenie) haben oder hochbegabt sind, haben keinen 
sonderpädagogischen Förderbedarf.“

Antwortskala:

Mehrfachantworten sind möglich

(0) kein Förderbedarf

Förderbedarf im Bereich
(1) Lernen; (2) Emotionale und soziale Entwicklung; (3) Sprache; (4) Körperliche und motorische 
Entwicklung; (5) Geistige Entwicklung; (6) Hören; (7) Sehen; (8) Krank (lang andauernde Krankheiten); 
(9) Kind mit autistischem Verhalten; (10) Förderschwerpunkt unbekannt

Item zu „besonderer Unterstützung“ (inkl. „sonderpädagogischer Förderung“)

Frage: Erhält der oder die Schüler_in eine besondere Form der Unterstützung ?

Legende:

Besondere Unterstützung können Schüler_innen mit und ohne diagnostizierten sonderpädagogischen 
Förderbedarf erhalten.

Antwortskala:

Mehrfachantworten sind möglich.

(0) erhält keine besondere Unterstützung über einen längeren Zeitraum

(1) erhält längerfristig (mind. 6 Monate) sonderpädagogische Förderung im Rahmen von Einzel- oder 
Kleingruppensettings durch Sonderpädagog_innen

(2) erhält längerfristig (mind. 6 Monate) besondere Unterstützung im Rahmen von Einzel- oder Klein-
gruppensettings durch Pädagog_innen (ohne sonderpädagogische Qualifikation), z. B. Lehrkraft und Er-
zieher_in

(3) erhält mehrere Stunden die Woche Unterstützung im Schulalltag durch eine Assistenz, z. B. Integra-
tionshelfer_in oder Schulbegleitung

(4) erhält therapeutische Maßnahmen, z. B. durch Logopäd_innen oder Ergotherapeut_innen

Abb. 2: Empfehlung eines Erhebungsinstruments zur Identifikation von UN-BRK-Schülerinnen 
und -Schülern
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Allerdings gibt es auch verschiedene Einschränkungen: Die Analyse der rechtlichen Re-
gelungen hat gezeigt, dass sich die Bundesländer darin unterscheiden, wer sonderpäd-
agogisch gefördert wird. Hierbei ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass die rechtli-
chen Regelungen teilweise von der Praxis abweichen. Schließlich lässt sich durch dieses 
Instrument auch nicht das Ausmaß der ‚sonderpädagogischen Förderung‘ bzw. der ‚be-
sonderen Unterstützung‘, z. B. in Form von wöchentlicher Stundenzahl, erfassen und es 
liefert keine Informationen zu der Art der Unterstützung. Erste Hinweise gibt es durch 
die Information, von welchem Akteur die Unterstützungsleistung durchgeführt wird. So 
darf eine Schulbegleitung keine pädagogische Förderung leisten. Jedoch zeigen Gesprä-
che mit Akteuren aus der schulischen Praxis, dass die rechtlichen Vorgaben, z. B. zum 
Aufgabenbereich von Schulbegleitung, in der Praxis nicht immer eingehalten werden.

5. Ausblick und Fazit

Im Rahmen des Beitrags wurde unter Berücksichtigung forschungspraktischer Erfah-
rungen und bundeslandspezifischer Regelungen ein Instrument zur Identifikation und 
Erfassung von UN-BRK-Schülerinnen und -Schülern entwickelt.

Um die Schülerinnen und Schüler identifizieren zu können, die unter den Anwen-
dungsbereich der UN-BRK fallen, wurden drei Konzepte abgeleitet: das Label ‚sonder-
pädagogischer Förderbedarf‘, die konkrete Fördermaßnahme ‚sonderpädagogische För-
derung‘, die über einen längeren Zeitraum stattfindet, sowie ‚besondere Unterstützung‘. 
In Bezug auf besondere Unterstützung ist zwischen ‚besonderer Unterstützung durch 
pädagogisches Personal‘ und ‚besonderer Unterstützung aufgrund einer Behinderung‘ 
zu unterscheiden. Die Auseinandersetzung mit vorhandenen Definitionen und der Um-
setzungspraxis hat deutlich gemacht, dass die Konzepte uneinheitlich verwendet wer-
den und es an klaren Abgrenzungen fehlt.

Des Weiteren wurde gezeigt, dass die vorhandenen bundesweiten Studien unter-
schiedliche Definitionen und Erhebungsinstrumente zur Erfassung von Behinderung 
und ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘ nutzen. PISA erhebt beispielsweise die Test-
fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, während die IQB-Ländervergleichsstudien 
2011 und 2012 den Förderbedarf unabhängig von der Diagnose erheben. Ein belastba-
rer Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien ist anhand der vorhandenen Daten-
grundlage aktuell nicht möglich.

Die Erkenntnisse aus Theorie und Praxis spiegeln sich in unseren Empfehlungen 
wider, wie man Schülerinnen und Schüler, die unter den Schutz der UN-BRK fallen, 
erfassen kann. Hierbei sind jedoch drei Einschränkungen zu nennen: Erstens lag bei 
dem Vergleich der Länder der Fokus auf den rechtlichen Regelungen. Diese können 
von der Praxis abweichen (s. Tabelle 1). Hierzu gibt es bislang keine verlässlichen Da-
ten, sondern nur subjektive Einschätzungen. Zweitens greift der Beitrag auf aktuell vor-
handene Kategorisierungen wie ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ oder ‚Erhalt von 
sonder pädagogischer Förderung‘ zurück. Solche Kategorisierungen bringen allerdings 
mit sich, dass dadurch zumindest implizit stigmatisierende Praktiken der Etikettierung 
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und die Vergabe von Ressourcen auf der Basis solcher Etikettierungen ein Stück weit 
legitimiert werden (vgl. Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma nach Füssel, Kretschmann 
& Scholz, 1993; vgl. auch Hillenbrand, 2013 zur Verwendung des Behinderungsbegriffs 
im Bildungsbericht; Black-Hawkins, Florian & Rouse, 2007, S. 36 – 37). Kritisch ist 
dies insbesondere deswegen zu sehen, weil die Praxis der Etikettierung mit vielen Ver-
ständnissen von Inklusion (vgl. Booth & Ainscow, 2003; Biewer, 2009) nicht vereinbar 
ist. Wenn Inklusion als die Ausrichtung auf individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten al-
ler Schülerinnen und Schüler definiert und damit die ZweiGruppenTheorie überwun-
den wird, ist eine Etikettierung damit nicht vereinbar. Dieser Beitrag muss jedoch die 
Zuweisung zu Kategorien und damit auch eine Etikettierung in Kauf nehmen, um sich 
der Überprüfung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nähern zu kön-
nen. Schülerinnen und Schüler, die gemäß der UN-BRK Anspruch auf Förderung ha-
ben, müssen für eine Überprüfung dieser Umsetzung identifizierbar sein und dafür sind 
Kategorien und Etikettierungen unerlässlich. Um jedoch den anderen Verständnissen 
von Inklusion zumindest teilweise gerecht zu werden und um die Umsetzung von In-
klusion ganzheitlich untersuchen zu können, sollten weitere Indikatoren zur Umsetzung 
von Inklusion erfasst werden (vgl. Dyson, Farrell, Polat & Hutcheson, 2004, S. 19). 
Wichtig sind beispielsweise Informationen darüber, wie gemeinsamer Unterricht reali-
siert wird. Hierzu bedarf es weiterer Informationen auf Schul- und Klassenebene, wie 
beispielsweise zum Umfang der gemeinsamen Beschulung oder zur Lehrkraftausstat-
tung, die sich auch nicht immer als Maßnahme an einem konkreten Kind beschreiben 
lässt (vgl. Gresch & Piezunka, 2015). Drittens ermöglichen die obigen Empfehlungen 
eine vertiefte Analyse der Situation in einzelnen Ländern. Es impliziert jedoch nicht, 
dass Ländervergleiche möglich sind. Hierfür variieren die länderspezifischen Regelun-
gen zu stark.

Abschließend lässt sich festhalten, dass durch unsere Empfehlungen für die Erfas-
sung der Schülergruppe Folgendes umsetzbar ist: Die ausführliche Legende ermöglicht 
es, drei klar voneinander abgegrenzte Konzepte zu erfassen. Des Weiteren werden im 
Fall von Deutschland zum ersten Mal Formen der ‚besonderen Unterstützung aufgrund 
einer Behinderung‘ zusätzlich erhoben.

Grundsätzlich gibt es bereits erste Schritte, um die Identifikation von UN-BRK-
Schülerinnen und -Schülern zu vereinheitlichen. So werden sowohl bei TIMSS, beim 
IQB-LV (2015) als auch bei NEPS bei aktuellen Erhebungen Instrumente verwendet, 
die auf den hier vorgestellten Instrumenten basieren. Voraussichtlich werden auch hier 
noch weitere Änderungen und Anpassungen an die Gegebenheiten vorgenommen. Al-
lerdings ist dies ein erster und großer Schritt zu einem bundesweiten studienübergrei-
fenden, harmonisierten Erhebungsinstrument zur Identifikation der Schülergruppe, 
die unter den Schutz der UN-BRK fällt. Hiermit ist eine erste Grundlage geschaffen, 
um diese Schülergruppe sowie die Umsetzung von Inklusion in bundesweiten Studien 
tiefergehend zu untersuchen.
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Abstract: This article addresses how students protected by the UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (UN-CRPD) can be identified in nation-wide studies. 
The identification is necessary for monitoring the implementation of the UN-CRPD and for 
carrying out in-depth analyses about this group of students. We work with three concepts: 
‛special educational needs’,‛special needs education’, and ‛special support’. We differen-
tiate the concepts based on regulations from the German states, reports from practition-
ers and definitions used in theoretical approaches. In a second step, we describe how 
this group of students is currently identified in nation-wide studies and discuss the difficul-
ties resulting from these survey methods. We conclude by recommending specific survey 
items for the identification of this group. Some of these items have recently been imple-
mented by TIMSS, IQB-LV, and NEPS studies.

Keywords: Inclusion, Special Educational Needs, Item Development, Data Collection, 
UN Disability Rights Convention
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